
Klage des Königreichs Belgien gegen die Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, eingereicht am 14. April

2004

(Rechtssache C-176/04)

(2004/C 118/64)

Das Königreich Belgien hat am 14. April 2004 eine Klage
gegen die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beim
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Bevollmächtigter des Klägers ist A. Goldman im Beistand von
Rechtsanwalt H. Gilliams.

Das Königreich Belgien beantragt,

— die Entscheidung 2004/136/EG der Kommission vom 4.
Februar 2004 über den Ausschluss bestimmter von den
Mitgliedstaaten zulasten des Europäischen Ausrichtungs-
und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abtei-
lung Garantie, getätigter Ausgaben von der gemeinschaftli-
chen Finanzierung (1) insoweit für nichtig zu erklären, als
sie in Bezug auf den Kläger eine Ausgabe in Höhe von
9 322 809 Euro für Ackerkulturen von der gemeinschaftli-
chen Finanzierung ausschließt;

— hilfsweise, im Rahmen der Befugnis zur unbeschränkten
Nachprüfung die von der Kommission vorgenommene
Berichtigung von 9 322 809 Euro auf 1 079 814 Euro zu
ermäßigen;

— der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die beiden angeblichen Verstöße, die die Kommission Belgien
zur Last lege, nämlich die unvollständigen Verwaltungskon-
trollen und die verspätete Einführung der grafischen Daten für
die fraglichen Erntejahre, beruhten in Wirklichkeit auf einer
falschen Anwendung der einschlägigen gemeinschaftsrechtli-
chen Bestimmungen durch die Kommission. Diese habe daher
zu Unrecht dem Kläger eine pauschale Berichtigung auferlegt.

(1) ABl. L 40 vom 10.2.2004, S. 31.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen die Französische Republik, eingereicht am 14. April

2004

(Rechtssache C-177/04)

(2004/C 118/65)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 14.
April 2004 eine Klage gegen die Französische Republik beim
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Bevollmächtigte der Klägerin sind G. Valero Jordana und B.
Stromsky, Zustellungsanschrift in Luxemburg.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beantragt,

1. festzustellen, dass die Französische Republik dadurch gegen
ihre Verpflichtungen aus Artikel 228 Absatz 1 des Vertrages
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft verstoßen
hat, dass sie nicht die Maßnahmen ergriffen hat, die sich aus
dem Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemein-
schaften vom 25. April 2002 in der Rechtssache C-52/00 (1)
bezüglich der nicht ordnungsgemäßen Umsetzung der
Richtlinie 85/374/EWG (2) ergeben;

2. anzuordnen, dass die Französische Republik der Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften auf ein Konto
„Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften“ ein Zwangs-
geld in Höhe von 137 150 Euro für jeden Tag zu zahlen
hat, an dem das Urteil C-52/00 nicht durchgeführt ist, und
zwar von der Verkündung des Urteils in der vorliegenden
Rechtssache bis zur Durchführung des Urteils in der Rechts-
sache C-52/00;

3. der Französischen Republik die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Durchführung des Urteils des Gerichtshofes vom 25. April
2002 habe die Änderung von mit der Richtlinie 85/374 unver-
einbaren Vorschriften des französischen Code civil erfordert.
Die Französische Republik hätte daher unverzüglich nach
Verkündung des Urteils das hierfür notwendige Gesetzgebungs-
verfahren einleiten müssen. Die Änderungen seien jedoch
immer noch nicht erlassen worden. Ein Zwangsgeld in Höhe
von 137 150 Euro für jeden Tag, an dem das Urteil des
Gerichtshofes nicht durchgeführt sei, sei der Schwere und
Dauer des Verstoßes angemessen und trage dem Interesse an
einer wirksamen Sanktion Rechnung.

(1) Slg. 2002, I-3827.
(2) Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur

Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte (ABl. L 210 vom
7.8.1985, S. 29).

Streichung der Rechtssache C-49/03 (1)

(2004/C 118/66)

Mit Beschluss vom 26. März 2004 hat der Präsident des
Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften die Streichung
der Rechtssache C-49/03 – Alain Rousseau gegen Comité
économique régional fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL)
– angeordnet.

(1) ABl. C 70 vom 22.3.2003.
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